
II-153 der Beilagen zudenstenographischen ?rotokollen des Nationalrates 
XI.Gesetzgebungsperiode 

15 .. 7 .. 1966 

94/J Anfrage 

der Abgeordneten Dr .. K reis k y, C z e t t e 1.,'Ko n i r,·S t e i n­

m,a ßil, H 0 r r, Franz P ich 1 e'r"P ö 1 z,-M 0 n d 1,.Vi 0 d i c a 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 

:betreffend mißbräuchliche Verwendung von :steuerbefreiten,. dem' Land Nieder­

österreichzustehenden Einnahmen seitens der NIOGAS. 

-.-.-.-.-
Am 12.6. 1957,'wurde zwischen· der ÖMV AG. ·und· dez:o-NIOGAS ein Vertrag 

abgeschlossen, der vorsieht, daß dieÖMV -AG. der .-NIOGAS auf-die Dauer. von 

10 Jahren jährlich 400 Millionen Kubikmeter -Erdgas.zu.einem,um 50 Prozent 

verbilligten 'Preis liefert. 

In diesem Vertrag wurde festgelegt, daß·dieser-Rabatt·zum-notwendigen 

raschen Aufbau eines leistungsfähigen· Ver.teil.ungsapparates -verwendet-wird. 

Mit Schreiben vom 17.3 .. 1961 an das Amt der Niederösterreichischen 

Landesregierung,-z.Hd. ,Herrn Landeshaup.tmännstellvertreter. Viktor .Müllner, 

hat sich die NIOGAS verpflichtet,. die seitens.der-ÖMV-AG.-gewährten"Rabatte. 

dem Land Niederösterreich ·für Zwecke der-Wohnbauf.Örderung. zu -·überweisen.-

Bereits' mit Schreiben vom 2,.3.1961, ,Zlo· GAXIV-110/4-1961,-.hat .die 

Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich.und-Burgenland-der-Treu­

hand- und Revisions Ges .m o b 0 H .. , der. Bera t ungs.firma -der- NIOGAS, . mi tge,teil t , 

daß auf Grund; 'des 'Erlasses des Bundesministeriums für Finanzen, 

Zlo 12'~930-9a/61, vom 14.2.1961 die Überweisungen der Beträge an das Land 

'Niederösterreich keine Gewinnausschüttung,. sondern. eine abzugsfähige. Be­

t~iebsausgabe darstellen. 

Für dieWirtschaftsjahre 1957 bis 1959,· heißt es in demangefüllrten 

Schreiben, verzichtet das Land Niederösterreich.als.Gesellschafterder 

NIOGAS auf die Bezahlung des aus diesem Titelgeschulde.ten.Betrages. 

Bis zwnheutigen Tage hat das Land Niederösterreich.trotz.mehrmaliger 

Urgenzen'·im;'niederösterreichischen Landtag.ke·inen.Schilling .erhal ten,. ob­

wohl das Land·Niederösterreich bereits . Anspruch .auf -einen -Betrag-von"nahezu 

500 Millionen'Schilling hat. Vielmehr wurden.diese.Beträge"die.dazu.dienen 

soll ten;die i. dem· Land·Niederösterreich durch . Kriegs- . und .Nachkriegsereignisse 

entstan:denen Schäden zu kompensieren, f~lgendermaßen mißbräuchlich vOn' 

Generaldirekto1"1Müllner verwendet: 
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1.) Der ContinEmtalen Bank AGa wurden Mi.ttel zugeführt 9 um dieser zu 

ermöglichen, aus dubiosen Geschäften Gewinne zu erzieleno Es handelt 

sich bei dieser Firma um eine Privatbank 9 deren größterEinzelgesell~ 

schafter Generaldirektor Müllner ist und bei welcher sein Sohn Viktor 

Müller juno als Vorstandsdirektor fungiert 0 

20) Von Generaldirektor Müllner wurden Darlehen an Privatpersonen gewährt, 

die mit diesen öffentlichen Mitteln Villen im Werte von mehreren Mil~ 

lionen S~hilling errichteteno 

3'0) Mittel im Ausmaß von vielen Millionen Schilling wurden der Wohnbau= 

gesellschaft Austria AGo zugespieiL Diese Firma ist im Alleinbesitz der 

Continentalen Bank AG0 9 ihr Vorstandsdirektor ist Viktor Mül~ juno 

4 0) Weiters wurden der Elektrogerätefirma OPTOS GesomoboHo in Bad lschl 

Mittel zugespielt; Geschäftsführer dieser Firma ist der zweite -Sohn 

Müllners 9 Rudolf Müllner 0 Die Firma OPTOS gehört einerse:Ltse'iner 

Zeitschriften GesomoboHo (Geschäftsführer Viktor Müllnerjuno), ande~ 

rersei ts der Continentalen Bank AGo (Vorstandsdirektor -Viktor Müllner juny 

Aktionär Generaldirektor Müllner) sowie der Universitas BesomoboHo 

(Geschäftsführer Rudolf Müllner)0 

50) Hohe Beträge wurden der Buchhaltung Krey (Mitbesitzer die Tochter 

von Generaldirektor Müllner 9 Charlotte Hochleitner)zugespfe1.to 

60) Weitere umfangreiche Mittel wurden der Südbau=KGo (Geschäftsführer 
J". 

Rudolf Müllner) und der Firma Hasslinger & COo (Geschäftsführer Rudolf 

Müllner) beim Bau der Südstadt zugespielto 

Die in den oben angeführten Punkten,aufgezeigter.'undI,loch 

immer geduldete mißbräuchliche Verwendung vmn hunderten Millionen 

Schilling stellt einen Korruptionsskandal und einen Fall von Miß~ 

wirtschaft dar, wie ihn die .eite ,Republik ,bisher nicht ,gekannt hato 

Da dieseVorgangsweise von GcneraldirektorMüllnere~~tens 

des Bundesministeriums für Finanzen ermöglicht wurde und noch immer 

gedeckt wird, richten die unterzeichneten Abgeordneten an den Bundes~ 

minister für Finanzen nachstehende 

A n fra gen 

1 0) Wie lautet der Erlaß des Bundesministeriums für Finanz~~i~ 

Zlo 120930=9a/61 vom 140201961? 

20) Auf we-Iche· gesetzlichen G~undlagen stützt sich- der Eflaß des 

Bundesministeriums für Finanzen~ Zlo 120930=9a/61? 
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30') Halten Sie Ihre in der Fragestunde vom 140701966 geäußerte Ansicht 
aufrecht~ daß ein Erlaß ein Rechtsgutachten darstellt? 

Auf welcher allgemeinen Gewinnermittlung des'Körperschaftsteuergesetzes 
beruht der genannte Erlaß? 

Auf welchen anderen Gewinnermittlungsvorschriften beruht dieser 
Erlaß tatsächlich? 

Warum wurde im steuerlichen Gewinnermittlungsverfahren derNIOGASnicht 
die Bestimmung des § 161 der BAO beachtet und die NIOGAS aufgefordert, 
Aufklär~g zu geben 9 ob die Voraussetzungen für die" Steuerfreiheit der 
dem Lande Niederösterreich zustehenden~littel gegeben sind? 

Warum wurde die Bestimmung, des § 147 Abso 2 BAO o, nach,welcher,Großbe~ 
t:;-i~1:>e mindElstens alle drei Jahre einmal einer Betriebsprüfungzu unter­
ziehen sind 9 nicht eingehalten 9 bzwo wenn eine solche Prüfung stattge= 
funden hat 9 wieso hat diese Prüfung dann nicht ergeben~ daß die ,Vor~ 
aussetzungen für die Steuerfreiheit auf Grund des·erwähntenErlasses des 
Bundesministeriums für Finanzen nicht gegeben waren? ' 

Ist es richtig~ daß der erwähnte Erlaß des Bundesministeriums für Finanzen 
auf einer Verpflichtung der ÖMV AGo gegenüber'dem'Lande Niederösterreich 
beruht 9 die gar nicht existiert? 

IBt ~s richtig 9 daß die Finanzbehörden die ihnen .auf Grund des ,§c<1,15 BAOo 
~~f~rleiten Pflichten zur Wahrheitsfindung bei de~Steue~fe~i~~iiung 
ver;Letzt haben 9 weil sie nicht geprüft haben 9 ob diese Mittel dem Lande 
Niederösterreich tatsächlich überwiesen wurden? 

Wurden die Beträge für die Wirtschaftsjahre1957,bis195~ auf die 
das Land Niederösterreich verzichtete, für eine Kapitalerhöhung ver= 
wendet; wenn nicht, handel t':'es sich bei' diesem Vorgang um einen Schulden= 
nachlaß? 

110) Ist es richtig 9 daß die in Rede stehenden Mittel im Ausmaß von 
50b,Millionen Schilling nioch immer' nicht' dem' Lande Niederösterreich 'zuge­
führt wurden? 

120) Ist es richtig 9 daß diese Mittel mißbräuchlich'der'Continentalen Bank 
AGozur Verfügung gestellt wurden? 

130) Ist ,es richtig~ daß diese Mittel mißbräuchlich dafür verwendet wUrden, 
der Familie Müllner und den Firmen,' an denen Familienmitglieder wesent= 
lieh beteiligt oder in Organen tätig sind, riesige Summ~n :.Z\lI?J~~R.:j.~len!? 

.' ~, '" ,o'..:.' , , . '.;. .; ',~. . ",.,,: ~. • 

140) Ist'es~i~htig9 daß das Land Niederösterreich durch die Vorenthaltung 
dieser Mittel in seinem Wiederaufbau'und'seiner wirtschaftlichen Ent= 
wicklung nachhaltig beeinträchtigt wurde? 

" ~. ' 

150) ;r~t',;e; :ri~~tig~ daß diese Vorgangsweise 'und' diese, ~!,ans9,~~~R~en.;tlVllners 
1}f!,cl} d,asBundesministerium für Finanzen ermöglichtwurde,n? ' 

160) :Istesrichtig, daß Sie 9 Herr Minister, diesen Korruptionsskandal, 
OQwohl Sie öffentlich darauf hin'gewiesen und 'vonGerieraldirektor Müllner' 
ine~riem Gerichtsverfahren zitiert wurden, gedeckt haben?' ' , . , 
". " 

170) Sind,Sie bereit 9 Herr Hinister, dafür zu sorgen, daß diese Gelder, die 
bish~I' eiJiler zweckwidrigen Verwendung zuge führt wu:r;-c'len~.: fü:r;- :q.a,~ L~nd 
~iederQsterreich sichergestellt werden? 

=o=>o""""o~ 
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